
 

 
 
 Unter www.neustadt.de finden Sie Informationen zu unseren Standorten, Öffnungszeiten,  

ÖPNV-Anbindung, Parkmöglichkeiten und Bankverbindungen. 
Sie können auch den QR-Code (rechts) mit Ihrem Smartphone scannen.  

 

 
 
 

 
 
 
 

Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) 
 

Kurzfassung des Ergebnisprotokolls 
 
 

gemäß Art. 17b Abs. 3 PfleWoqG  
nach erfolgter Anhörung zur Begehung vom 23.10.2025 

 
 
 
 
Träger der Einrichtung:  HPZ-Wohnstätten GmbH 
    Zur Lebenshilfe 1 
    92699 Irchenrieth 
 
    
 
Geprüfte Einrichtung:   HPZ-Wohnstätten GmbH 
  Wohnheim für Werkstatt- und Förderstättengänger 
  Zur Lebenshilfe 1 
  92699 Irchenrieth 
 
 
 
 
In der Einrichtung wurde am 23.10.2025  von 10:20 Uhr bis 17:05 Uhr eine unangemeldete 
Regelprüfung durchgeführt.  
 
Hierzu hat die FQA für den Zeitpunkt der Prüfung folgendes festgestellt: 
 
 
Strukturdaten und allgemeine Informationen: 

 
 
Einrichtungsart (Mehrfachnennnung möglich):  
Besondere Wohnform der Eingliederungshilfe (Art. 2 Abs. 2 PfleWoqG) 

 
  
 Angebotene Wohnformen (Mehrfachnennung möglich): 
 Wohnbereich für Menschen mit geistiger Behinderung 
 Wohnbereich für Menschen mit Mehrfachbehinderung 
 Beschützender Wohnbereich 
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Zielgruppe: 
Das Wohnheim für Werkstatt- und Förderstättengänger, das sich in die Stockwerke 
und die Gruppenhäuser 2 bis 8 gliedert, umfasst verschiedene Wohnangebote und 
bietet damit von der bzw. vom schwerstmehrfachbehinderten bis zur bzw. zum so-
zial handlungsfähigen Bewohnenden ein Zuhause. 

 
 
 
 

Angebotene Plätze:    94 
 davon beschützende Plätze:  10 
Belegte Plätze:     95 

   
 
 
 
 
Geprüfte Qualitätsbereiche: 
 
Pflege und Dokumentation  
Eingliederung und Teilhabe (EGH) 
Freiheit einschränkende Maßnahmen     
Wohnqualität 
Qualitäts- und Beschwerdemanagement 
Umgang mit Arzneimittel           
Hygiene und Infektionsprävention  
Mitwirkung und Mitbestimmung  
Bedarfsplanungen und Dokumentation (EGH)  
 
 
  
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Gemäß Art. 17b Abs. 4 Satz 1 PfleWoqG ist Personen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft 
machen, auf Verlangen Einsicht in die Vollversion dieses Ergebnisprotokolls zu gewähren. 
Nach Satz 2 liegt ein berechtigtes Interesse in der Regel vor bei Personen, die in stationären 
Einrichtungen oder besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe leben, Personen, die 
für sich selbst oder einen Angehörigen einen Pflege- oder Betreuungsplatz suchen oder 
Personen, die in einer stationären Einrichtung oder besonderen Wohnform der Eingliede-
rungshilfe tätig sind oder werden möchten. 


